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Sektorspezifische Ex-ante-Regulierung der deutschen Stromwirtschaft?

Abstract: Despite monopolistic networks and in contrast to all other EU-
member states, the electricity supply industry in Germany is not ex ante regu-
lated. Control of the sector is left to the cartel agency, which can apply the es-
sential-facilities doctrine as an ex-post instrument. This paper analyses the un-
regulated institutional frame by means of the theory of vertically related mar-
kets; the theoretically derived conclusions appear to be confirmed by empirical
observation. The key policy lesson is that the principle of a level-playing field
between vertically integrated firms and third parties is violated, due to different
incentives if network-access charges are not regulated.
JEL classification: L94, L51, K21

1. Eingriffe: Ex ante versus ex post

Drei Jahre nach der vollständigen Liberalisierung des deutschen Strommarktes,
die im Gegensatz zu allen anderen EU-Staaten ohne Ex-ante-Regulierung der
Netznutzungsentgelte, sondern statt dessen auf der Ex-post-Missbrauchs-
kontrolle der Kartellämter basierend umgesetzt wurde, dauert die Diskussion um
die konkrete Ausgestaltung des Ordnungsrahmens, insbesondere die Frage der
Notwendigkeit einer Ex-ante-Regulierung der Netznutzungsentgelte, an: Die
Marktentwicklung seit der Liberalisierung wird hierbei als „Erfolgsstory“ be-
wertet, zugleich wird aber auch die Notwendigkeit der Einrichtung einer Regu-
lierungsbehörde betont.1

Mit dem am 13. März 2001 veröffentlichten Vorschlag zur Modifikation der
Strombinnenmarktrichtlinie vom 19. Februar 19972 möchte die Europäische
Kommission den liberalisierten Ordnungsrahmen in drei Punkten ändern (vgl.
EC, 2001a): So sollen erstens die Versorgungsmärkte für Endverbraucher bis
zum 1. Januar 2005 vollständig dem Wettbewerb geöffnet werden, wodurch den
zunehmenden Beschwerden über die mangelnde Reziprozität der Öffnung des
französischen Strommarktes Rechnung getragen wird. Zweitens verfeinert der
Änderungsvorschlag die Maßgaben zur Entflechtung (unbundling) einzelner Ge-
schäftsbereiche zur Vorbeugung von diskriminierendem Verhalten und drängt
                                                

1 Diese Evaluierung kennzeichnet z.B. ein Hintergrunddokument der Europäischen
Kommission (vgl. EC, 2001b).

2 Richtlinie 96/92/EC.
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auf ihre Anwendung. Dieser Punkt spricht verschiedene Mitgliedsländer an, un-
ter ihnen auch die Bundesrepublik. Diese ist daneben alleiniger Adressat der
dritten gewünschten Modifikation. Sie schließt die Möglichkeit der privatwirt-
schaftlichen Regelung der Netzzugangskonditionen im Rahmen des verhandel-
ten Netzzugangs (negotiated Third Party Access, nTPA) aus und fordert explizit
eine Aufsichtsbehörde, die ex ante die Tarife (und andere Konditionen) für den
Netzzugang festlegt. Damit wird – auf europäischer Ebene – Abstand von der
Möglichkeit genommen den Sektor ausschließlich ex post mit Hilfe des allge-
meinen Wettbewerbsrechts zu kontrollieren und für eine sektorspezifische Ex-
ante-Aufsicht plädiert (vgl. EC, 2001a).3

In Deutschland selbst wird die Frage der Notwendigkeit der Regulierung von
Netznutzungstarifen von verschiedenen Gruppen thematisiert. So fordert die
„Initiative Pro Wettbewerb“4 in einem Vorschlag für eine Netzzugangsverord-
nung die Regulierung der Entgelte. Weiter setzt sich mit dieser Problematik der
Bericht der Arbeitsgruppe Netznutzung Strom der Kartellbehörden des Bundes
und der Länder auseinander (vgl. Bundeskartellamt, 2001), der betont, dass die
Kontrolle von Behinderungsmissbrauch für das Kartellamt bewältigbar sei, wäh-
rend der Ex-post-Nachweis überhöhter Netznutzungsgebühren erhebliche
Schwierigkeiten mit sich bringe. Die Vertreter alteingesessener Unternehmen im
Markt betonen – mit Ausnahme der Energie Baden-Württemberg (EnBW) – die
Erfolge der Liberalisierung.5 Die Vertretung Deutschlands in den europäischen
Foren für Netzzugang im Energiebereich soll anstelle der in den übrigen Län-
dern zuständigen Regulierungsbehörde nach dem Willen der beteiligten Verbän-
de künftig ihre im August 2001 gegründete Arbeitsgemeinschaft NARA (Nego-
tiated network Access Regime Agency) übernehmen.6

                                                
3 Eine Umsetzung der Änderungsvorschläge scheiterte bisher am Widerstand von

Frankreich und Deutschland. Es wird erwartet, dass die Thematik nach den Parla-
mentswahlen 2002 in Frankreich wieder aufgegriffen wird.

4 Die „Initiative Pro Wettbewerb“ ist ein Zusammenschluss der Versorger best energy
GmbH, LichtBlick – Die Zukunft der Energie GmbH und Yello Strom GmbH. Vor-
schlag vom 22.05.2001 (vgl. www.pro-wettbewerb.de).

5 Vgl. u.a. den Brief des Vorsitzenden der EnBW, G. Goll, an Bundeswirtschaftsmini-
ster Dr. Werner Müller vom 15. Mai 2001. Pressemitteilung der Energie Baden-
Württemberg AG vom 16.05.2001, Vorholz (2001) und die Rede des Bundeswirt-
schaftsministers Dr. W. Müller auf dem VDEW-Kongress 2001.

6 Vgl. Pressemitteilung der Deutschen Verbundgesellschaft vom 06.08.2001,
www.dvg-heidelberg.de.
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Der Beitrag erläutert, dass der gegenwärtige Ordnungsrahmen nicht dem Wett-
bewerb und der gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrt dient. Nach dreijähriger Er-
fahrung zeigt sich empirisch, was sich bereits theoretisch ableiten lässt. Das
Hauptproblem des gewählten institutionellen Regelrahmens besteht, bedingt
durch die vertikale Integration und den Verzicht auf Regulierung, in einer Ver-
zerrung des level playing fields. Bezüglich der wettbewerbsfähigen Ebenen des
Strommarktes sind vertikal integrierte Unternehmen anderen Anreizstrukturen
als unabhängige Dritte ausgesetzt, was einen entscheidenden Nachteil für Markt-
neulinge darstellt. Die Argumentation von Regierungsseite für die Einführung
des verhandelten Netzzugangs 1997/98, dass sektorspezifische Regulierung le-
diglich „mehr Regulierung“ hervorrufe,7 überzeugt nicht. Auch die Kartellämter,
die in der Wahrnehmung der Ex-post-Aufsicht über den Sektor quasi als „Regu-
lierer im Nachhinein“ agieren,8 weisen auf erhebliche Probleme hin, denen sie
nach Rechtslage des GWB keine Ex-ante-Aufsicht entgegensetzen können (vgl.
Bundeskartellamt, 2001).9

Zur Analyse wird in Abschnitt 2 mit der Unterscheidung zwischen wettbewerbs-
fähigen und monopolistischen Bereichen innerhalb der Wertschöpfungskette der
Stromversorgung zunächst der wettbewerbspolitische Problembereich identifi-
ziert, bevor Abschnitt 3 anhand der drei Hauptpunkte des Änderungsvorschlags
der Kommission einen möglichen regulatorischen Rahmen vorstellt. Dieser fin-
det sich auch in Abschnitt 4, der theoretischen Betrachtung vertikal integrierter
Unternehmen, wieder. Mit diesem Hintergrund werden in Abschnitt 5 die
Marktentwicklung in Deutschland erläutert und der wirtschaftspolitische Hand-
lungsbedarf verdeutlicht: Nur durch die Ex-ante-Regulierung der Netznutzungs-
preise und durch Maßnahmen gegen Diskriminierung Dritter werden übermäßi-
ge Gewinne in den monopolistischen Netzbereichen verhindert und das level
playing field für Wettbewerber auf den nachgelagerten Ebenen hergestellt.

                                                
7 BT Drs. 13/7274.
8 Zum 01.08.2001 wurde eine eigene Beschlussabteilung im Bundeskartellamt zur

Durchsetzung des Missbrauchs- und Diskriminierungsverbotes, der Gewährleistung
des Netzzugangs und der Überprüfung der Angemessenheit von Netznutzungs-
entgelten im Elektrizitätssektor eingerichtet. Vgl. Pressemitteilung des Bundeskar-
tellamtes vom 31.07.2001, www.bundeskartellamt.de.

9 Die Frage der konkreten institutionellen Ausgestaltung eines Ex-ante-Eingriffes wird
im Folgenden nicht erörtert. Die Argumentation konzentriert sich auf die Notwen-
digkeit einer Instanz, die mit der Kompetenz ausgestattet ist, ex ante die Netzzu-
gangstarife zu kontrollieren.
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2. Vertikal disaggregierte Sicht zur wettbewerbspolitischen Analyse

Zur wettbewerbspolitischen Analyse des institutionellen Rahmens sollte der
Sektor vertikal disaggregiert betrachtet werden, da nur über diese (gedankliche)
Trennung der monopolistischen und wettbewerbsfähigen Bereiche die Auswir-
kungen überhöhter Netznutzungsentgelte und die Diskriminierungsproblematik
deutlich werden. Für den Stromsektor lassen sich vereinfacht die Stromerzeu-
gung, der Transport und die Verteilung über das Leitungsnetz und die Stromver-
sorgung unterscheiden (vgl. Hunt/Shuttleworth, 1996). Die Produktion von
Strom und die Versorgung der Endkunden sind hierbei grundsätzlich konkur-
renzfähige Bereiche, denen als komplementäre Inputfaktoren die monopolisti-
schen Netzebenen (monopolistic bottlenecks) gegenüberstehen.10 So kann ein
Versorgungsunternehmen Strom bei einem Erzeuger oder Zwischenhändler be-
ziehen und diesen an seine Endkunden verkaufen. Der Transport des Stroms
über die verschiedenen Netzebenen erfolgt hierbei gegen Entrichtung einer
Netznutzungsgebühr.

In Europa kann das gesamte Spektrum von der vollständigen vertikalen Integra-
tion der Ebenen (z.B. in Frankreich und z.T. auch in Deutschland) bis hin zur
vertikalen Separierung (in England und Wales) beobachtet werden. Der aus der
vertikalen Integration resultierenden Anreizproblematik, Dritte in wettbewerbs-
fähigen Bereichen zu diskriminieren, versucht man Regeln zur Entflechtung
(unbundling) entgegenzusetzen. Zentral für einen funktionierenden Wettbewerb
in den Bereichen Erzeugung und Versorgung ist der diskriminierungsfreie Zu-
gang zu den monopolistischen Übertragungs- und Verteilnetzen, sodass in der
wettbewerbspolitischen Analyse auch die komplementäre Beziehung zwischen
diesen Ebenen des Sektors im Mittelpunkt stehen sollte. So können als die drei
wesentlichen Bausteine des institutionellen Rahmens und Kern der Europäi-
schen Stromrichtlinie folgende Punkte identifiziert werden: (1) der Marktöff-
nungsgrad, (2) die Maßnahmen zur Entflechtung und (3) die Netzzugangsbedin-
gungen, zu denen insbesondere die Netznutzungstarife gehören. Tabelle 1 zeigt
die Sonderstellung Deutschlands innerhalb der EU bei der Strommarktliberali-
sierung auf.

                                                
10 Für die theoretischen Grundlagen vgl. Knieps (2000).
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Markt-
öffnung
(2001)

Unbundling
(Entflechtung)

Netzzugangsregime
regulated TPA vs. negotiated TPA

Belgien 35 % Legal unbundling rTPA / sektorspezifische Reg.behörde

Dänemark 90 %* Legal unbundling rTPA / sektorspezifische Reg.behörde

Deutschland 100 % Management unbundling
(6 VU: legal unbundling)

nTPA /
Ministerium/Kartellamt (ex post)

Finnland 100 % Ownership unbundling rTPA / sektorspezifische Reg.behörde

Frankreich 30 % Management unbundling rTPA / sektorspezifische Reg.behörde

Griechen-
land 30 % Legal unbundling rTPA / sektorspezifische Reg.behörde

Groß-
britannien 100 %

Management unbundling
(Schottland und Nordirland)

Ownership unbundling
(England und Wales)

rTPA / sektorspezifische Reg.behörde

Irland 30 % Legal unbundling rTPA / sektorspezifische Reg.behörde

Italien 35 % Legal unbundling rTPA / sektorspezifische Reg.behörde

Luxemburg 40 % Management unbundling rTPA / Regulierungsstelle für
Telekommunikation zuständig

Niederlande 33 %*
Legal unbundling (ow-
nership unbundling beab-
sichtigt)

rTPA / sektorspezifische Reg.behörde

Österreich 100 %
Management unbundling
(Tiwag- und Illwerke-Netz) /
legal unbundling

rTPA / sektorspezifische Reg.behörde
im Aufbau

Portugal 30 % Legal unbundling rTPA / sektorspezifische Reg.behörde

Schweden 100 % Ownership unbundling rTPA / sektorspezifische Reg.behörde

Spanien 54 %* Ownership unbundling rTPA / sektorspezifische Reg.behörde

* bis 2003 ist eine vollständig Marktöffnung beabsichtigt.

Tabelle 1: Liberalisierung des Strommarktes in der EU 2001.
Quelle: EC, 2001b.
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3. Der institutionelle Rahmen –
Regelbedarf aus Sicht der Europäischen Kommission

3.1 Marktöffnung des Versorgungsmarktes

Da die Binnenmarktrichtlinie Strom es den Mitgliedern freistellt, die vorgegebe-
nen Minimalvorgaben, ab welcher Jahresbezugsmenge ein Abnehmer seinen
Lieferanten wählen darf, zu unterschreiten, unterscheiden sich die Marktöff-
nungsgrade europaweit stark. Während in der Richtlinie die stufenweise Einfüh-
rung des Wettbewerbs zunächst schrittweise für größere Endkunden bis zu einer
Marktöffnung von 33% der im Land verbrauchten Menge vorgesehen ist, favori-
siert die Kommission in ihrem Änderungsvorschlag vom März 2001 eine voll-
ständige Öffnung des Marktes bis 2005. Die ursprüngliche Zurückhaltung lässt
sich auf Umsetzungsprobleme im Kleinkundenbereich zurückführen. Zur Ab-
rechnung der Kosten des Stroms und der Netznutzung zwischen Produzenten,
Netzbetreibern und Versorgern wären time-of-use Kundenverbrauchsmessungen
notwendig. Die hierzu erforderlichen Lastgangzähler rechnen sich für Haus-
haltskunden nicht, sodass es zunächst kaum möglich schien, den Markt für diese
Kundengruppe zu öffnen. Mittlerweile wurden statistische Verfahren entwickelt,
die, ausgehend vom jährlichen Gesamtverbrauch, das Lastprofil des einzelnen
Kunden schätzen und somit eine Zurechnung ermöglichen.

3.2 Ex-ante-Regulierung der Netzzugangstarife

Als einziger Mitgliedstaat hat Deutschland die Binnenmarktrichtlinie Strom mit
der Wahl des verhandelten Netzzugangs umgesetzt,11 dergestalt, dass Verbän-
de12 Maßgaben zur Struktur der Netznutzungspreise und anderweitige Netzzu-
gangsbedingungen ausgehandelt und in der „Verbändevereinbarung (VV)“ fest-
gelegt haben.13 Das Niveau der Netzzugangstarife wird hierbei dem einzelnen
Netzbetreiber überlassen. Die allgemeine Überwachung des Netzzugangs (inkl.

                                                
11 Vgl. Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts vom 24.04.1998, BGBl. I

S. 730 ff.
12 Federführend sind der Verband der Elektrizitätswirtschaft, VDEW, der Verband der

Industriellen Kraftwirtschaft, VIK, und der Bundesverband der deutschen Industrie,
BDI.

13 Die zweite Fassung (VV II) wird zum 31.12.2001 von der VV II plus ersetzt.
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der Tarifierung) liegt bei den Kartellämtern. Mit der sechsten Novelle des Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen wurde 1999 hierzu die so genannte
essential facilities doctrine (§ 19(4)4) aufgenommen. Der Zugang Dritter zu ei-
ner wesentlichen Einrichtung muss hiernach diskriminierungsfrei und gegen ein
angemessenes Entgelt ermöglicht werden.14

Regulierter Netzzugang hingegen erfordert eine Regulierungsbehörde, die auf-
grund eines sektorspezifischen Gesetzes die Netzzugangstarife und ggf. ander-
weitige Netzzugangsbedingungen ex ante festlegt, während Probleme in den
wettbewerbsfähigen Bereichen i.d.R. in den Zuständigkeitsbereich der Kartell-
behörden fallen. Zur Tarifregulierung hat sich im Elektrizitätssektor die Metho-
dik der Price-cap-Regulierung durchgesetzt, wobei zwischen der Regulierung
der Übertragungsnetztarife, der Verteilnetztarife und, falls erforderlich, der Tari-
fe der Endkunden, die ihren Versorger (noch) nicht frei wählen dürfen (captive
customers), unterschieden wird. Eine Umsetzung des Vorschlags der Kommissi-
on, der die Gründung einer unabhängige Behörde vorsieht, würde für Deutsch-
land somit die Einführung von Ex-ante-Maßnahmen bedeuten, die sich nicht aus
dem GWB heraus begründen lassen und daher die Novellierung des Energie-
wirtschaftsgesetzes und die Einrichtung einer hierauf gründenden sektorspezifi-
schen Regulierungsbehörde erforderten. Die Kartellbehörden in Deutschland
haben nach dem GWB lediglich eine Untersagungskompetenz und dürfen daher
erst bei begründetem Missbrauchsverdacht eingreifen, können also erst nach ei-
nem Vorfall (ex post) handeln (vgl. Bundeskartellamt, 2001, S. 41).

3.3 Vertikale Entflechtung (Unbundling)

Diskriminierungsfreier Netzzugang ist elementar für Wettbewerb bei der Strom-
erzeugung und -versorgung. In den meisten europäischen Ländern sind Netzbe-
sitz und Erzeugungs-/Versorgungsfunktion vertikal integriert. Diese Unterneh-
men können durch das monopolistische Netz erzeugte Marktmacht missbrau-
chen, um den Wettbewerb auf den wettbewerbsfähigen Bereichen zu behindern.
So könnten die Netzbetreiber Wettbewerbern im Extremfall den Zugang zum
Netz verweigern, oder nur gegen prohibitiv hohes Entgelt zulassen. Nehmen sie

                                                
14 Mit diesen beiden Punkte setzt sich der Bericht der Arbeitsgruppe der Kartellämter

auseinander (vgl. Bundeskartellamt, 2001).
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gleichzeitig auch die Funktion des system operator wahr, könnten sich daneben
Vorteile aus ihrer Kenntnis des Kraftwerkseinsatzes, der Systemverwaltung und
der Lastprofile ergeben.

Diese Missbrauchspotenziale werden als beträchtlich und wettbewerbspolitisch
schwierig bewältigbar eingeschätzt, was dazu geführt hat, dass in manchen Län-
dern die wettbewerbsfähigen Bereiche von den monopolistischen Bereichen ei-
gentumsrechtlich getrennt werden (ownership unbundling).15 So entfallen die
Anreize der Netzbetreiber, Wettbewerber aufgrund ihrer Monopolstellung zu
behindern. Gegen ownership unbundling zur Bewältigung der Diskriminierung
sprechen aber der efficiency trade-off und die eigentumsrechtliche Problematik.
Zum einen ist unklar, inwiefern durch eine vertikale Aufspaltung der Unterneh-
men Verbundvorteile verloren gehen, zum anderen käme in verschiedenen Mit-
gliedstaaten eine vertikale Eigentumstrennung einer verfassungswidrigen Ent-
eignung gleich, sodass dies i.d.R. keine durchsetzbare Option darstellt. Als reali-
stische Alternative bietet sich daher die rechtliche Entflechtung (legal unbund-
ling) an. Hier sind die verschiedenen Bereiche des Unternehmens möglichst
weitgehend voneinander zu separieren, wobei die Organisation in eigenständi-
gen Rechtsformen, deren Aktien sich in der Hand einer Holding befinden, ge-
bräuchlich ist. Hierdurch werden die Eigentumsverhältnisse nicht angetastet.
Eine weiter gehende Variante des legal unbundling beinhaltet den Aufbau sog.
firewalls/Chinese walls, die den Informationsaustausch zwischen den einzelnen
Unternehmenstöchtern möglichst erschweren sollen.16 Mit dem sog. manage-
ment unbundling als Minimalanforderung schreibt die Richtlinie bislang vor, für
die Bereiche Erzeugung, Übertragung und Verteilung getrennte Bücher zu füh-
ren, die bei integrierten Unternehmen im Anhang des Jahresabschlusses zu ver-
öffentlichen sind. Der Begriff „Verteilung“ umfasst hierbei den Transport von
elektrischer Energie über das Verteilnetz und die Versorgung der Endkunden.
Eine Trennung der beiden Ebenen wird also vermieden. Die Separierung ist –
zieht man den vorgeschriebenen Marktöffnungsgrad von lediglich 33 % hinzu –

                                                
15 In einigen europäischen Ländern befindet sich das Übertragungsnetz bereits in der

Hand eines separierten Unternehmens. Der nächste Schritt wäre hier die Abtrennung
der Verteilnetze von der Versorgung der Kunden. Ob und in wiefern darüberhinaus
die wettbewerbsfähigen Bereiche und die monopolistischen Bereiche wiederum un-
tereinander getrennt sein sollen, ist eine nachgelagerte Frage.

16 In England wurde im Jahre 2000 eine solche Trennung von Verteilung und Versor-
gung vorgenommen (vgl. OFGEM, 2000a).
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konsistenterweise auch nicht notwendig. Die an das Verteilnetz angeschlossenen
Kunden haben in diesem Falle keine Möglichkeit, ihren Versorger zu wählen.
Das EnWG weist nun die Inkonsistenz auf, dass es die Minimalanforderung be-
züglich getrennter Buchführung wörtlich aus der Richtlinie übernommen hat,
während gleichzeitig eine vollständige Öffnung des Versorgungsmarkts umge-
setzt wurde (vgl. Brunekreeft, 1998). Es wurde versäumt, das Gleichgewicht der
Regelungen zu erhalten.

Die Europäische Kommission stuft die Lage auf dem deutschen Markt als ma-
nagement unbundling ein, bemerkt aber, dass in der Praxis die sechs Ver-
bundunternehmen17 die einzelnen Bereiche bereits rechtlich getrennt haben. Auf
den Energiemarkt wirkt sich dies allerdings nicht aus, da keine Instanz die Maß-
gaben des management unbundling oder legal unbundling auf ihre Umsetzung
prüft. Dies wurde auch durch die Antwort der Bundesregierung auf eine kleine
Anfrage18 des Bundestags im März 2001 deutlich: Bezüglich der Gründe für die
Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Veröffentlichung der getrennten Buch-
führung wird hierin auf die Verantwortung der Landesbehörden verwiesen.
Weiter wird bestätigt, dass keine Trennung zwischen Verteilung und Versor-
gung vorgesehen ist.

4. Diskriminierung und Ex-ante-Regulierung

Was folgt aus dem dargestellten institutionellen Rahmen? Aufgrund der strikt
komplementären Beziehung zwischen den monopolistischen Netzen (upstream)
und den wettbewerbsfähigen (downstream) Bereichen Erzeugung und Versor-
gung kann auf die Theorie der vertikalen Beziehungen zurückgegriffen werden.
Ausgangspunkt ist die auf die Chicago School of Antitrust zurückgehende The-
se, dass Marktmachtübertragung mittels diskriminierenden Verhaltens nicht
selbstverständlich eine rationale Strategie ist (vgl. Posner, 1976 und 1979). Die
Argumentation beruht auf der Überlegung, dass die Unternehmensgewinne hö-
her sind, wenn die Endnachfrage lediglich einmal marginalisiert wird (Spengler,
1950). Falls bereits für die (abgeleitete) Nachfrage nach Netznutzung Mono-

                                                
17 EnBW, E.ON, RWE, Veag, Bewag, HEW. Die drei letzten sind über das schwedi-

sche Unternehmen Vattenfall verbunden.
18 Vgl. BT-Drucks. 14/5519 und 14/5733.
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polpreise erhoben werden, bewirkt eine weitere Marginalisierung in den kom-
plementären Bereichen einen Rückgang der Nachfrage nach Netznutzung.19 Da-
her ist es nicht offensichtlich, dass ein Netzbetreiber Anreize hat, den Marktein-
tritt Dritter auf der Erzeugungs- und Versorgungsebene zu behindern: Falls
Wettbewerber effizienter sind als die entsprechenden Abteilungen des integrier-
ten Netzbetreibers, kann der Effizienzvorteil Dritter letztendlich in höhere Netz-
nutzungsentgelte und vermehrten Gewinn für den Netzbetreiber umgesetzt wer-
den. Für den Netzbetreiber stellt sich Wettbewerb auf den nachgelagerten Ebe-
nen daher als make-or-buy decision dar und nicht als Anreiz zur Diskriminie-
rung. Entscheidend ist, dass das vertikal integrierte Unternehmen Gewinne, die
ihm in den wettbewerbsfähigen Bereichen durch den Markteintritt von Konkur-
renten verloren gehen, über die Netznutzungsgebühren kompensieren kann. Dies
ist u.U. nicht der Fall, wenn auf der Erzeugungs- und Versorgungsebene (tempo-
rär) imperfekter Wettbewerb einen mark-up für Downstream-Wettbewerber er-
möglicht oder die Netznutzungsentgelte hinreichend tief reguliert sind. Die kon-
zeptionell richtige disaggregierte Ex-ante-Regulierung der Netznutzungstarife ist
damit ein Auslöser für Diskriminierungsanreize. Wichtig ist die Hebelwirkung
zwischen Netznutzungsentgelten und Diskriminierungsanreizen: Werden die
Netznutzungstarife auf ein niedriges Niveau reguliert, steigen die Anreize zu
diskriminieren und umgekehrt.20

Auch aus diesen theoretischen Überlegungen folgt zunächst, dass die Vorgaben
im Richtlinienvorschlag der Europäischen Kommission in sich konsistent sind.
Die Forderung nach Ex-ante-Regulierung der Netzzugangstarife geht mit einer
möglichst weit gehenden vertikalen Separierung zur Bewältigung der Diskrimi-
nierungsanreize einher. Weiter lassen sich für den deutschen Stromsektor aus
der Wahl des verhandelten Netzzugangs folgende Konsequenzen für das
Marktergebnis ableiten: Erstens ist zu erwarten, dass sich die vertikal integrier-
ten Netzbetreiber auf (überhöhte) Netznutzungsentgelte konzentrieren werden.
Zweitens ergibt sich hieraus, dass die Margen auf der Erzeugungs- und Versor-
gungsebene sehr gering sein werden. Konkret impliziert dies beispielsweise,

                                                
19 Vgl. für weitere Ausführungen z.B. Kaserman/Mayo (1995, S. 379ff); Armstrong/

Cowan/Vickers (1995, Ch. 5); Brunekreeft (2001a).
20 Diese Beziehung wurde ausführlich bezüglich der aktuellen Reformen im Telekom-

munikationssektor in den USA diskutiert. Vgl. z.B. Weisman (1995, 1998), Reiffen
(1998), Sibley/Weisman (1998), Reiffen/Schumann/Ward (2000), Economides
(1998, 2000), Bergman (2000), Beard/Kaserman/Mayo (2001) und Mandy (2000).
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dass trotz erheblicher Konzentration im Erzeugungsbereich Großhandelspreise
im Grenzkostenbereich zu erwarten sind. Drittens kann direkt gefolgert werden,
dass die Anreize zu Nicht-Preis-Diskriminierung relativ gering sind. Hieraus ist
viertens abzuleiten, dass bei zögerlicher Entwicklung von aktivem Wettbewerb
nicht zwingend auf Diskriminierung geschlossen werden kann, sondern die ge-
ringen Gewinnspannen in den Wettbewerbsbereichen beachtet werden sollten.
Dies impliziert, dass zur Förderung des aktiven Wettbewerbs die Bekämpfung
von Diskriminierung zweitrangig erscheint und zunächst das Niveau der Netz-
nutzungsentgelte reguliert werden sollte. Entsprechend fokussiert der Bericht
der Arbeitsgruppe der Kartellämter (Bundeskartellamt, 2001) den Schwerpunkt
der Anwendung der essential facilities doctrine auf das Niveau der Netznut-
zungsgebühren. Falls die Kartellbehörden glaubhaft Ex-post-Eingriffe gegen das
überhöhte Niveau der Netznutzungsentgelte androhen, werden allerdings die
Diskriminierungsanreize ansteigen.21

Zusammenfassend ist das Konzept des verhandelten Netzzugangs aus zwei Per-
spektiven zu kritisieren: Es verbleibt – unabhängig von der Entwicklung des
Wettbewerbs bei der Erzeugung und Versorgung – das Problem überhöhter
Netznutzungsentgelte,22 denen eine Preisregulierung entgegengesetzt werden
kann. Daneben ist das level playing field verzerrt, da sich das strategische Span-
nungsfeld eines Unternehmens im Wettbewerb zwischen Gewinnspanne und
Marktanteil erstreckt, während die Absichten eines vertikal integrierten Unter-
nehmens im unregulierten Fall darauf ausgerichtet sein werden, auf dem Down-
stream-Markt einer zu hohen Gewinnspanne vorzubeugen. Das integrierte Un-
ternehmen und (mögliche neue) Wettbewerber unterliegen somit verschiedenen
Anreizstrukturen. Erst mit hinreichend regulierten Netzzugangstarifen sind
symmetrische Bedingungen gegeben, da dann auch die integrierte Firma Interes-
se an einer positiven Gewinnspanne auf der Downstream Ebene hat. Erst dann
eröffnen sich Marktzutrittschancen für Wettbewerber, wobei das zunehmende
Interesse des integrierten Unternehmens downstream aber seine Diskriminie-
rungsanreize verstärkt.23

                                                
21 Vgl. für weitere Ausführungen Brunekreeft (2001b).
22 Diese Argumentation liegt auch der Kontroverse um die so genannten efficient com-

ponent pricing rule zu Grunde (vgl. Baumol, 1983; Baumol/Sidak, 1994 und Eco-
nomides/White, 1995).

23 Es soll aber betont werden, dass funktionsfähiger Wettbewerb unter level playing
field langfristig keine exzessive Gewinnspanne auf der Downstream-Ebene erlaubt.
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5. Marktentwicklung im deutschen Stromsektor

5.1 Die Marktstruktur

Der deutsche Stromsektor weist eine starke vertikale Integration zwischen wett-
bewerbsfähigen und monopolistischen Bereichen auf. Besonders ausgeprägt ist
die Verflechtung von Erzeugung und Transport unter dem Dach der sechs VU
und die weit gehende Integration von Verteil- und Versorgungsfunktion bei etwa
800 regionalen und kommunalen Unternehmen. Mit dem Aufkauf von Anteilen
an Stadtwerken durch die Verbundunternehmen sowie der groß angelegten Auf-
nahme bundesweiter Versorgungsaktivitäten wird die vertikale Integration im
Sektor seit der Marktöffnung weiter verstärkt.24 Auch die jüngsten horizontalen
Fusionen von VEW/RWE zu RWE und VEBA/VIAG zu E.ON tragen durch
entsprechende Auflagen der Wettbewerbsbehörden hierzu bei. Abbildung 1 gibt
diese Struktur stilisiert wieder.

Abb. 1: Die Struktur des deutschen Elektrizitätssektors.
Quelle: Brunekreeft/Keller, 2000a, S. 141.

                                                
24 Vgl. zu den Verflechtungen im deutschen Energiesektor Drasdo/Drillisch/Hensing et

al. (1998). Eine neuere Analyse der vertikalen Integration der Verbundunternehmen
E.ON und RWE findet sich in Brattle Group (2000) S. A-2 – A-4.
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Eine Marktanteilsanalyse der verschiedenen Ebenen ergibt für die Netzbereiche
über ihre Eigenschaft als natürliches Monopol einen Anteil von 100%. Auf der
Erzeugungsebene stellt sich die Frage nach dem relevanten (geografischen)
Markt. Diskriminierungsfreier Netzzugang vorausgesetzt, umfasst dieser zumin-
dest den nationalen Markt. Die Europäische Kommission und das Bundeskar-
tellamt haben ausländische Märkte in ihren Analysen der erwähnten Fusionsfälle
aufgrund knapper Kapazitäten bei Auslandsverbindungen (interconnectors) nur
eingeschränkt berücksichtigt. Der Abgrenzung der beiden Behörden folgend,
ergibt sich die in Tabelle 2 dargestellte Konzentration im deutschen Stromer-
zeugungsmarkt. Zur besseren Einordnung werden die Werte für die Niederlande
und Großbritannien aufgeführt.

HHI CR1 CR2 CR3 CR4

Deutschland; pre-mergers ~1560 0,289 0,477 0,581 0,680

Deutschland; post-mergers ~2417 0,373 0,660 0,763 0,850

Niederlande (2000) ~1440 0,220 0,415 0,584 0,700

GB (1990/91) ~3225 0,455 0,739 0,913 0,983

GB (1998/99) ~1620 0,210 0,420 0,597 0,768

Tabelle 2: Konzentrationsmaße bei Erzeugung25

Quelle: Brunekreeft (2001a)

Es zeigt sich, dass mit den Fusionen die Konzentration auf der Erzeugungsebene
in Deutschland in einen Bereich gelangt, der nach herrschendem Wettbewerbs-
recht bedenklich ist bzw. in Großbritannien zu erheblichen Problemen geführt
hat (vgl. Newbery, 1995; Green, 1996; MMC, 1996).26 Zentral für die Abgren-
zung des relevanten Marktes auf der Versorgungsebene ist, in welchem Ausmaß
die Marktmacht aus den Netzen auf die Versorgungsebene übertragen wird.

                                                
25 HHI ist der Hirshmann Herfindahl Index, CR# ist die Summe der Marktanteile der

# größten Firmen.
26 Mit dem damaligen Erzeugungsduopol (PowerGen, National Power) wurde 1994,

nach erheblichen Preissteigerungen auf der Großhandelsebene, eine freiwillige Price-
cap-Regulierung vereinbart.
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Empirische Analysen über die wettbewerbliche Entwicklung in einzelnen Netz-
bereichen liegen derzeit nicht vor. Als Indikator für die Entwicklung des Ver-
sorgungswettbewerbs insgesamt dient die Wechselrate. Sie beschreibt, wie viele
Endkunden nach der Marktöffnung anstelle ihres originären Versorgers ein an-
deres Versorgungsunternehmen gewählt haben. Ende 2000 waren dies 2% der
Haushaltskunden und etwa 3,5% der Gewerbekunden (vgl. VDEW, 2000), wäh-
rend in Großbritannien bereits in den ersten zehn Monaten nach der Marktöff-
nung für Haushaltskunden 14% ihren Stromversorger wechselten (vgl. OFGEM,
2000b). Der VDEW führt die geringe Wechselrate darauf zurück, dass die alt-
eingesessenen Versorger ihre Preise gesenkt und die Kundenzufriedenheit mit
verbesserter Dienstleistung gesteigert haben (vgl. Nickel/Weidmann, 2000).

5.2 Entwicklung seit der Marktöffnung

Unmittelbar nach der Marktöffnung im April 1998 setzte der Wettbewerb der
Stromerzeuger und Versorger um Großkunden ein, was für diese einen starken
Preisrückgang verursachte.27 Überraschender ist der seit August 1999 entfesselte
Wettbewerb um Kleinkunden. Neben einer großen Zahl von neuen, kleinen Ver-
sorgern profitierte der Wettbewerb von den Verbundunternehmen, die, unter-
stützt von groß angelegten Marketingmaßnahmen, ihre bundesweiten Angebote
für die Haushaltskunden platzierten. Abbildung 2 trägt die durchschnittliche
Preisentwicklung für Haushaltskunden mit einer jährlichen Abnahme von
3500 kWh getrennt nach bundesweiten Anbietern und alteingesessenen Unter-
nehmen (Incumbents) ab.28

                                                
27 Vgl. für die Entwicklung der industriellen Endkundenpreise VIK (2001), Eurostat

(2000a).
28 Hierbei gilt es zu beachten, dass auch ein alteingesessenes Unternehmen, sobald es

mit bundesweiten Angeboten sein angestammtes Gebiet verlässt, außerhalb dieses
geografischen Raums als Marktneuling einzustufen ist. Zur Analyse der Anreizwir-
kungen sollte aber in bundesweite Anbieter mit und ohne Netzbesitz unterschieden
werden.
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Abb. 2: Preisentwicklung Haushaltskunden (Abnahme 3500 kWh/a) ohne USt.,
inkl. Stromsteuer. - Quelle: Daten bis Juli 1999 Eurostat (2000b), da-
nach IWR-Stromtarifrechner, eigene Berechnungen.

Es zeigt sich, dass bis Mitte 2000 der „Wettbewerbseffekt“ die Preisentwicklung
beherrschte: Der Unterschied in den Tarifen der Incumbents und der Marktneu-
linge betrug bis zu 20%. Die etablierten Anbieter reagierten mit Preissenkungen
auf den Eintritt bundesweiter Versorger, sodass auch nicht-wechselnde Kunden
indirekt von den neuen Bedingungen profitierten. Die seit Mitte 2000 vor allem
auch bei den Neulingen dominierenden Preissteigerungen haben ihre Ursache in
der vermehrten Weitergabe staatlicher Abgaben29 an die Endkunden und der
prekären Situation dieser Anbietergruppe. Da der in Abbildung 2 abgetragene
bundesweite Tarif als Mittel der zehn günstigsten Marktneulinge berechnet ist,
schlagen sich sowohl Marktaustritte als auch Preiserhöhungen durch, was das
Durchschnittsniveau mechanisch erhöht. Aus der Differenz zwischen den Prei-
sen von Incumbents und Marktneulingen wird deutlich, dass eine gewisse Kun-
denbindung an das etablierte Unternehmen bzw. Wechselkosten bestehen, die

                                                
29 Zu nennen sind hier die Erhöhung der Stromsteuer im Januar 2001 auf 3 Pf/kWh so

wie die zum Schutz der Kraft-Wärme-Kopplungskapazitäten eingeführte KWK-
Steuer auf die Netznutzungsentgelte, die sich auf die Endkundentarife durchschlägt.
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durch einen niedrigeren Tarif des neuen Anbieters kompensiert werden müssen,
damit der Wechsel vollzogen wird. Die Marge, die den Marktneulinge bleibt, ist
zu gering, um auf Dauer profitabel zu sein.30 Die unabhängigen Versorger errei-
chen ihre effiziente Minimalgröße, die vor allem durch Skaleneffekte beim
Stromeinkauf bedingt wird, nicht hinreichend schnell. Sie können ihre Preise
nicht weiter senken, um Kunden von etablierten Anbietern zu attrahieren. So
muss der nach eigenem Bekunden erfolgreichste bundesweite Versorger, die
Yello Strom GmbH, einräumen, dass sie den break even frühestens 2003 errei-
chen wird.31 Illustrativ in diesem Zusammenhang ist, dass in Reaktion auf die
Liberalisierung manche Stadtwerke das gesamte Versorgungsgeschäft ausge-
gliedert haben (vgl. Gotthardt, 2001).

Kundenwechsel kann auch durch diskriminierendes Verhalten der Incumbents
behindert werden. Im Bericht der Arbeitsgruppe der Kartellämter findet sich ei-
ne Auflistung von Aktivitäten der etablierten Unternehmen, die von Gerichten
als missbräuchlich eingestuft wurden (vgl. Bundeskartellamt, 2001). Die Klagen
lassen sich auf Grundsatzfragen reduzieren, die vor Gericht in Musterverfahren
geklärt werden sollten (vgl. Bundeskartellamt, 2001, S. 70). Vor allem die von
manchen Incumbents erhobene Wechselgebühr zur Deckung der beim Wechsel
anfallenden Kosten des Zählerablesens sind umstritten. Es handelt sich um reale
Kosten und nicht per se um diskriminierendes Verhalten, doch ist eine direkt
zurechenbare Wechselgebühr nicht als wettbewerbsförderlich zu werten. Dies
erkennend, sprechen sich das Kartellamt und die Gerichte tendenziell gegen die
Erhebung einer solchen Gebühr aus und für eine Umwälzung der anfallenden
Kosten auf alle Kunden.

Um den etwas überraschenden bundesweiten Marktzutritt der Verbundunter-
nehmen nachzuvollziehen, sind vor allem folgende Punkte relevant. Erstens liegt
für den Markteintritt good business practice auf der Hand. Unmittelbar nach der
Liberalisierung haben zunächst die Stadtwerke ihre Stromeinkaufsverträge mit
den VUs neu verhandelt. Um, auch in Anbetracht der Überkapazitäten auf dem

                                                
30 Umfragen haben ergeben, dass ein Wechsel zu einem neuen Anbieter erst vollzogen

wird, wenn die resultierende Ersparnis 20% übersteigt (vgl. Stern, 1999, oder Nickel/
Weidmann, 2000). Eine ähnliche „Kundenklebrigkeit“ ist auch im Telekommunika-
tionssektor nachweisbar (vgl. Brunekreeft/Gross, 2000).

31 Vgl. Vorholz (2001). Allerdings hat die Yello Strom GmbH als Tochtergesellschaft
von EnBW ein finanzkräftiges alteingesessenes Unternehmen im Rücken.
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Erzeugungsmarkt, diese relative Abhängigkeit zumindest teilweise zu umgehen,
bietet sich für die Verbundunternehmen der direkte Kontakt mit dem Endkunden
an, womit in gewissem Maße Synergieeffekte (im Risikomanagement) internali-
siert werden. Zweitens erscheint es für vertikal integrierte Incumbents strate-
gisch sinnvoll, durch ihre Präsenz auf dem Versorgungsmarkt die nach der Auf-
hebung des Versorgungsmonopols möglicherweise vorhandenen Gewinnspan-
nen zu verringern. Asymmetrische Anreize verzerren hier das level playing field
zwischen integrierten Netzbetreibern und unabhängigen Wettbewerbern. Als
dritte Erklärung bietet sich an, dass durch den nachhaltigen Markteintritt einer
großen Zahl von Unternehmen auf den bundesweiten Versorgungsmarkt und
den hieraus resultierenden „spektakulären“ Preissturz der deutsche „Sonderweg“
des verhandelten Netzzugangs als Erfolgsgeschichte erscheint bzw. erschien.
Dass diese Entwicklung die Befürworter einer Ex-ante-Regulierung in Argu-
mentationsnöte bringt, da ja gerade im regulierten Ausland die Preise prozentual
zunächst nicht so schnell fallen, ist ein willkommener Nebeneffekt, der die In-
terventionswahrscheinlichkeit senkt.32

5.3 Endpreise und Netznutzungsentgelte

Der Vergleich der Anteile der Netznutzungsgebühren an Endkundenpreisen in
Deutschland, Großbritannien, und den Niederlanden zeigt, dass der Anteil der
Netznutzungsgebühren in Deutschland signifikant höher ist und sich je nach be-
trachteter Kundengruppe fast verdoppelt. Aus der in Abbildung 3 wiedergege-
benen Bestandsaufnahme anhand der Eurostat-Benutzergruppen Da-Dd (domes-
tic) und Ia/Ib (industrial),33 die sich nach Stromverbrauch pro Jahr (kWh/a) und
Jahreshöchstlast (kW) unterscheiden, wird deutlich, dass die Netzbetreiber im
unregulierten deutschen Umfeld relativ hohe Netznutzungsentgelte setzen.34

                                                
32 Vgl. ausführlich zu diesem Argument Brunekreeft (2001b).
33 Mit den Kleinbuchstaben wird von “a” aufsteigend die Kundengröße charakterisiert.

Vgl. Eurostat (2000a, 2000b). Etwa 90% aller Anschlüsse in Deutschland fallen in
die Kategorien Dc und Dd. Vgl. für die detaillierte Beschreibung der Berechnungen
Brunekreeft/Keller (2000b).

34 Vor allem für die Niederlande ist zu erwarten, dass sich die jeweiligen Anteile in den
nächsten Jahren beträchtlich verringern werden, da ab 2001 der von der Regulie-
rungsbehörde festgelegte price cap eine jährliche Senkung der Netznutzungtarife von
durchschnittlich 5,9% pro Jahr fordert. Für die Berechnung der Anteile muss abge-
wartet werden, inwieweit sich dies auf die Netto-Endkundenpreise durchschlägt.
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Abb. 3: Anteil der Netzzugangsentgelte an den Endkundenpreisen (ohne staatl.
Abgaben). - Quelle: Eigene Berechnungen.

Zu einem entsprechenden Ergebnis kommt auch eine Analyse der Beratungsge-
sellschaft LBD (2000), die versucht, über detaillierte Kostenrechnungen ange-
messene Entgelte zu bestimmen. Auch der Bericht der Kartellämter kündigt im
Grunde wegen relativ hoher Tarife eine verstärkte Ex-post-Kontrolle an (vgl.
Bundeskartellamt, 2001).

Aus der Zerlegung des Bruttostrompreises in seine einzelnen Komponenten las-
sen sich Rückschlüsse auf die Gewinnspanne auf den einzelnen Marktstufen
ziehen.35 Abbildung 4 vergleicht den aufgespalteten Bruttopreis (für einen Jah-
resverbrauch von 3500 kWh) für Deutschland 2001 mit dem der Niederlande
2000.36

                                                
35 Im Grunde entspricht dies der so genannten Subtraktionsmethode aus dem Bericht

der Arbeitsgruppe der Kartellämter.
36 Der Haushaltskundenmarkt in den Niederlanden ist noch nicht für den Wettbewerb

geöffnet. In den durchschnittlichen Tarif gehen hier also nur die Werte der Incum-
bents ein.
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Abb. 4:  Zusammensetzung des Bruttopreises (Abnahme 3500 kWh/a).
Quelle: Eigene Berechnungen.

Ausgehend von dem annähernd gleichen Endkundenpreisniveau von
28,99 Pf/kWh (Preis eines Marktneulings) in Deutschland und umgerechnet
29,58 Pf/kWh in den Niederlanden werden von den Bruttopreisen zunächst die
staatlichen Abgaben abgezogen. In Deutschland machen sie unter Berücksichti-
gung der Umsatzsteuer mehr als ein Drittel des Gesamtpreises aus, die Nieder-
lande liegen leicht über diesem Wert.37 Die deutschen Netznutzungstarife38 be-
tragen im Schnitt 12,34 Pf/kWh (vgl. Brunekreeft/Keller, 2000b), während die
(regulierten) Entgelte in den Niederlanden mit 8,41 Pf/kWh rund 4 Pf/kWh dar-
unter liegen. Der jeweils verbleibende Betrag ist für den Stromeinkauf (power)
und die Versorgung der Endkunden (retail) zu verwenden. Die Aufspaltung die-
ses Betrags für die Bundesrepublik lässt vermuten, dass sowohl auf der Erzeu-

                                                
37 Als fixe Komponente geht für Deutschland die Stromsteuer von derzeit 3 Pf/kWh

ein. Die Konzessionsabgaben werden von der Gemeinde festgelegt und können je
nach Einwohnerzahl zwischen 2,6 und 4,69 Pf/kWh betragen. Für die Niederlande
werden die Umsatzsteuer (4,41 Pf/kWh) und die Stromsteuer (7,28 Pf/kWh) berück-
sichtigt.

38 Netznutzungstarife zur Abnahme auf der Niederspannungsebene. Die Entgelte ent-
halten die Mehrkosten gemäß Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz.



20

gungs- als auch auf der Versorgungsebene derzeit kaum Gewinnmargen im Sin-
ne einer marktäquivalenten Verzinsung des eingesetzten Kapitals zu erwarten
sind. Bei einem Großhandelpreis von 3,89 Pf/kWh39 verbleibt den Marktneulin-
gen auf der Versorgungsebene ein Betrag von 2,76 Pf/kWh. In den Niederlanden
berechnet die Regulierungsbehörde DTe jeweils für drei Monate die Stromein-
kaufskosten, um im Rahmen einer cost-pass through Analyse zu ermitteln, wie
viel an die Kunden weitergegeben werden kann. Hierdurch ergibt sich eine
Aufteilung des Restbetrags in 4,90 Pf/kWh für den Stromeinkauf und
4,59 Pf/kWh für die Versorgung, was einem Versorger in den Niederlanden et-
wa 66% mehr Spielraum als seinem deutschen Pendant einräumt. Es darf also
gefolgert werden, dass weniger diskriminierendes Verhalten die Ursache des
„Marktneulingssterbens“ seit 2001 ist, sondern vor allem die in Relation zu den
Netznutzungsentgelten niedrigen Endkundentarife.

6. Fazit: Ex-ante-Regulierung und Maßnahmen gegen Diskriminierung

Den unterschiedlichen Bewertungen der Entwicklungen des liberalisierten deut-
schen Strommarkts kann eine theoretisch konsistente empirische Analyse mit
entsprechenden wirtschaftspolitischen Folgerungen entgegengesetzt werden. Die
aus der disaggregierten Betrachtungsweise und unter Zuhilfenahme der Theorie
der vertikalen Beziehungen abgeleiteten Ergebnisse werden im Markt bestätigt.
Die unregulierten vertikal integrierten Netzbetreiber konzentrieren sich in der
Erzielung von Gewinnmargen auf die Netzebene, während sie in den wettbe-
werbsfähigen Bereichen (Erzeugung und Versorgung) mark-ups auf Grenzko-
stenpreise zu verhindern suchen. Aus dieser Sichtweise ergibt sich folgende Be-
standsaufnahme:

•  Die Netznutzungsentgelte sind überhöht, während die Gewinnmargen auf
den wettbewerbsfähigen Bereichen äußerst gering sind. Marktneulinge haben
es hierdurch schwer, sich dauerhaft im Markt zu halten.

                                                
39 Da zumeist in bilateralen Kontrakten gehandelt wird, werden hier die durchschnittli-

chen Preise an den beiden deutschen Strombörsen herangezogen. Die im Juni ge-
startete Leipzig Power Exchange (LPX) weist für 2000 einen Durchschnitt von 3,64
Pf/kWh aus, während sich aus den Preisen der European Energy Exchange (EEX) für
base load 3,89 Pf/kWh und peak load 5,52 Pf/kWh errechnen.
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•  Zu begründen ist dies mit dem verzerrten level playing field zwischen inte-
grierten Netzbetreibern und unabhängigen Dritten. Die integrierten Unter-
nehmen unterliegen anderen Anreizmustern bezüglich der wettbewerbsfähi-
gen Bereiche des Sektors.

•  Hieraus folgt auch, dass die Netzbetreiber aufgrund fehlender Diskriminie-
rungsanreize ihre Möglichkeiten, Dritte beim Netzzugang zu beeinträchtigen,
nicht entsprechend nutzen werden. Die Ahndung von Diskriminierung ist
notwendig, löst aber das Grundproblem des derzeitigen Ordnungsrahmens
nicht.

Wird hieraus wirtschaftspolitischer Eingriffsbedarf abgeleitet, sind folgende
Maßnahmen zu treffen:

•  Die Einführung einer Niveauregulierung der Netzzugangsentgelte. Hierdurch
gleichen sich die Anreizstrukturen von Incumbents und Marktneulingen an
(level playing field), was die Gewinnmargen auf den Wettbewerbsebenen
tendenziell erhöht.

•  Verpflichtung zu legal unbundling für alle Ebenen des Sektors und seine
Kontrolle. Verstärkte Niveauregulierung der Netznutzungsentgelte steigert
die Diskriminierungsanreize und erfordert die von der EU-Kommission aus-
geführten Entflechtungsvorgaben.

Dem Einwand, eine sektorspezifische Aufsichtsbehörde sorge lediglich für eine
weitere Bürokratisierung, kann entgegengehalten werden, dass die zunehmenden
Beschwerden beim Bundeskartellamt und den Landeskartellämtern zu vermehr-
ten gerichtlichen Verfahren führen, deren Abwicklung Zeit und Ressourcen in
Anspruch nimmt und mit ihrem offenen Ausgang die (Markt-)Unsicherheit er-
höht. Zum 01.08.2001 wurde zudem beim Bundeskartellamt eine Beschlussab-
teilung für den Elektrizitätsmarkt eingerichtet, die verstärkt Einzelfälle zur
Durchsetzung des Missbrauchs- und Diskriminierungsverbotes, der Gewährlei-
stung des Netzzugangs und der Überprüfung der Angemessenheit von Netznut-
zungsentgelten verfolgen soll. Offen bleibt, ob für den Sektor und seine Unter-
nehmen langfristig nicht eine klare Ex-ante-Regelung des Netzzugangs mehr
Sicherheit schaffen würde und warum Probleme ex post angegangen werden, die
mit entsprechenden Ex-ante-Maßnahmen nicht entstünden.
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